
Wann sollte ein Arbeitsplatzwechsel erwogen werden?
von Alexander Vaupel, Senior Consultant, Neumann Legal

Vielen angestellten Juristen stellt sich irgendwann die Frage nach
dem richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel des Arbeitgebers.
Es kann unterschiedliche Anlässe für derartige Gedankenspiele 
geben: eine entgangene Beförderung, die Ansprache durch einen
Personalberater oder aber die Einsicht, dass beim aktuellen Arbeit-
geber die eigene Entwicklung stagniert.

Dieser Beitrag soll die Entscheidungsfindung in derartigen Fällen 
etwas erleichtern, indem Hinweise gegeben werden, wann dem 
Impuls „sich mal umzuschauen“ nachgegeben werden sollte und
wann nicht.

Zeitablauf
Etliche Arbeitnehmer denken, sie würden sich ihren Lebenslauf
„verderben“, wenn sie bei einer ihrer Stationen nicht lange genug
verweilten. Diese Furcht vor möglichen zukünftigen Nachteilen
führt dazu, dass manchmal unnötig lange an eigentlich nicht hun-
dertprozentig passenden Arbeitsverhältnissen festgehalten wird. Es
ist zu bedenken, dass in einem Job, in dem man nicht glücklich ist
und mit dem keine hinreichende Identifikation vorhanden ist, auch
die Motivation und mitunter die Leistung leiden. 

Im Zweifel gereicht solches sogar bei zukünftigen potentiellen
 Arbeitgebern als Nachteil, da dies eine Scheu davor vermuten lässt,
bei Bedarf konsequent zu handeln und sich nicht mit einem subop-
timalen Status Quo abzufinden. Wichtig ist jedoch, dass sich zu
kurze Stationen im Lebenslauf nicht häufen, damit nicht der
 Eindruck entsteht, man sei ein „Job-Hopper“, der bei erstbester 
Gelegenheit seinen Arbeitgebern den Rücken kehrt. Als kurz kann
dabei zu Berufsbeginn eine Station unter zwei Jahren angesehen
werden, während bei Juristen, die schon über Berufserfahrung ver-
fügen, drei Jahre als eher kurz gelten können.

Persönliche Lernkurve/fachliche Entwicklung
Es gibt Positionen, die eine nur begrenzte (Weiter-) Entwicklung in
fachlicher Hinsicht ermöglichen. Ist man an dem Punkt angelangt,
dass die persönliche Lernkurve merklich abflacht, sollte man u.U.
eine Veränderung in Erwägung ziehen, wenn nicht von einer dauer-
haften Zufriedenheit mit der derzeitigen Rolle bzw. dem Tätigkeits-
feld ausgegangen werden kann.
Dieser Punkt ist natürlich eher für jüngere Juristen von Relevanz,
die sich in den ersten Berufsjahren noch in einer Lernphase im Sinne
eines „learning by doing“ befinden. Es ist unerlässlich, dass in die-
ser Zeit ein ständiger Lernprozess gewährleistet ist. Es muss – je
nach Berufsfeld und Ausrichtung – entweder eine Möglichkeit zur
vertiefenden und vertieften Spezialisierung gegeben sein oder aber
Gelegenheit zur Bearbeitung möglichst vieler Rechtsfragen aus un-
terschiedlichen Rechtsgebieten zur Erlangung breiterer (prakti-
scher) Rechtskenntnisse. Die „standardisierte“ Abarbeitung immer
gleicher Rechtsfragen ohne neue Herausforderungen über einen
längeren Zeitraum sollte nach Möglichkeit vermieden werden.

Anstehende/entgangene Beförderung
Ist – aus welchen Gründen auch immer – absehbar, dass ein Karrie-
reschritt nicht binnen adäquater Zeit zu erwarten ist, sollte bei ent-
sprechenden Ambitionen über einen Wechsel nachgedacht werden.
Diesbezüglich ist natürlich die konkrete Struktur des Arbeitgebers
zu berücksichtigen. So stellt sich die Situation bei einer flachen Hier-
archie deutlich anders dar als wenn zahlreiche Stufen zu erklimmen
sind. In der Rechtsabteilung eines Mittelstandsunternehmens etwa
finden sich regelmäßig neben dem Leiter Recht und ggf. dessen

Stellvertreter noch ein kleineres Team von Syndici, die i.d.R. auf
derselben Hierarchieebene stehen. Nicht jeder dieser Mitarbeiter
spekuliert auf den Posten des Leiters; viele konzentrieren sich rein
auf die fachliche Arbeit.

Wessen Ziel es aber ist, die Karriereleiter zu erklimmen, sollte einen
gewissen Zeitplan im Auge behalten, der nach (ereignislosem) Ver-
streichen eines bestimmten Zeitraumes ein Aktivwerden erforder-
lich macht.
In Kanzleien mit „Up or Out-Prinzip“ sollte dieser Punkt besondere
Beachtung finden, da es für Kandidaten, die (aus welchen Gründen
auch immer) für die Partnerschaft für nicht tauglich befunden wer-
den, u.U. recht eng werden kann. Ausnehmend schwierig wird die
Situation dann, wenn ein solcher Kandidat keine nachhaltigen
Mandatsbeziehungen aufbauen konnte, die ihm bei einem Wechsel
in eine andere Kanzlei folgen würden. Ab einer Berufserfahrung von
6–7 Jahren sprengen Kandidaten ohne Geschäft die Struktur fast 
jeder (größeren) Kanzlei, so dass sich die Möglichkeiten im Grunde
auf einen Wechsel in eine Rechtsabteilung oder die Selbstständigkeit
beschränken. Eine solche Situation sollte vermieden werden, indem
man sich rechtzeitig darum bemüht, einen eigenen Mandanten-
stamm aufzubauen. Sollte dies in der derzeitigen Kanzlei nicht mög-
lich sein, sollte ernsthaft ein Wechsel erwogen werden.

Eindeutiges Signal des Arbeitgebers
Man muss nicht den Begriff Mobbing bemühen, um über derartige
Signale zu sprechen. Am eindeutigsten ist natürlich ein direktes, 
klärendes Gespräch – üblicherweise im Rahmen des Jahresgesprä-
ches –, in welchem dem Mitarbeiter nahegelegt wird, „sich umzu-
orientieren“. Weniger deutlich sind etwa Maßnahmen wie unter-
bleibende Unterstützung hinsichtlich Akquisitionsbemühungen,
Beschneidung von Zuständigkeiten und Kompetenzen, u.ä. Wer
sich deutlich „ausgebremst“ fühlt, sollte sich seine Gedanken ma-
chen. Wer unbedingt bei diesem Arbeitgeber bleiben möchte, sollte
die offene Kommunikation suchen, um gegebenenfalls entgegen-
steuern zu können – oder aber ein Missverständnis aufzuklären.

Brain Drain (verstärkte Abwanderung von Kollegen)/Krisenzeiten
Die Frage, wie auf verstärkte Abwanderungsbewegungen reagiert
werden sollte, lässt sich nicht pauschal beantworten. Ein Brain-
Drain kann ein Zeichen für Auflösungserscheinungen sein, die eine
schlechte Prognose für die zukünftige Entwicklung des Arbeitge-
bers erwarten lässt. Ist die Situation erkennbar ernst, sollte recht-
zeitig reagiert werden.
Es kann aber (bei einer nicht ganz so düsteren) Prognose gerade an-
gezeigt sein, dem Unternehmen die Treue zu halten, da solch loyalen
Mitarbeitern oftmals in der Folgezeit Schlüsselpositionen zukom-
men und manchmal Karriereschritte vorgezogen werden. Man
kann solche Krisensituationen also durchaus nutzen, um sich für die
Zukunft geschickt zu positionieren.

Grundsätzliche Offenheit
Unabhängig davon, wie zufrieden man mit seiner derzeitigen Ar-
beitsstelle sein mag, sollte man sich eine grundsätzliche Offenheit
für Alternativen bewahren. Manchmal ergeben sich passende Ge -
legenheiten, die eine u.U. deutliche Verbesserung des Status Quo
darstellen würden. Eine gesunde Aufgeschlossenheit kann nicht
schaden.

� beck-stellenmarkt.de/Arbeitsmarkt & Karriere

NJW-Stellenmarkt
Die Jobbörse für Juristen – www.beck-stellenmarkt.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


